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§ 175 NÖ LBDG Strafbemessung
 NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

(1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der Dienstp2ichtverletzung. Dabei ist jedoch darauf Rücksicht zu

nehmen, inwieweit die beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um die jeweiligen Bediensteten von der Begehung

weiterer Dienstp2ichtverletzungen abzuhalten oder der Begehung von Dienstp2ichtverletzungen durch andere

Bedienstete entgegen zu wirken. Die nach dem StGB für die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinne

nach zu berücksichtigen. Auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der jeweiligen

Bediensteten ist Bedacht zu nehmen.

(2) Wurden durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten mehrere Dienstp2ichtverletzungen begangen und

wird über diese Dienstp2ichtverletzungen gleichzeitig erkannt, ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach der

schwersten Dienstp2ichtverletzung zu bemessen ist, wobei die weiteren Dienstp2ichtverletzungen als

Erschwerungsgrund zu werten sind.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 175 NÖ LBDG Strafbemessung
	NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz


